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Vorbereitung Naturafarm-Kontrolle         
 

vor-

handen 

nicht 

relevant 
Kontrollpunkt 

  Lizenzvertrag 

Gültiger Lizenzvertrag mit Coop ist unterschrieben zur Verfügung. 

 

  Aktuelle Richtlinie von Coop Naturafarm 

ist zur Verfügung. (in Papierform oder elektronisch) 

 

  Sortimentsliste 

Von Coop genehmigt Sortimentsliste und aktuelle Sortimentsliste 

vollständig bereithalten. Einzelne Naturafarm Produkte vollständig pro 

Betrieb auflisten. 

 

  Nachweis der NF Qualität für Tiere und Rohstoffe 

Zuliefernde Mäster und Verarbeiter (inkl. Schlachthöfe/ 

Zerlegbetriebe) können Naturafarm-Qualität nachweisen. 

Belege zur Beschaffung der inländischen Rohstoffe weisen NF Qualität 

aus. Lieferscheine und Rechnungen der Tiere/Rohstoffe von den 

Lieferbetrieben zur Einsicht. 

 

  Kennzeichnung  

Muster von Auszeichnungen/Verkaufsetiketten zu jedem verkauften 

Produkt. Korrekte Deklaration auf Produkt zur Ansicht. 

Lieferscheine und Rechnungen ihres Betriebes zu den verkauften 

Produkten zur Einsicht. 

 

  Warenflussprüfung 

Dokumente oder elektronische Daten zu Warenflüssen für das 

vergangene Kontrolljahr vorbereiten. 

 

  Verarbeitung und Lagerung 

Belege zur Wareneingangskontrolle vorbereiten 

Ausreichende Separierung - räumlich oder zeitlich - während 

Verarbeitung gewährleistet - geschlossene Folge der Arbeitsgänge. 

Nachweise zur konformen Lagerung (Separierung) der Rohstoffe, 

Halbfabrikate und Fertigprodukte vorbereiten und Lagerort zugänglich 

halten. 

 

  Nachweise zur GVO-Freiheit 

Belege zur GVO-Freiheit von möglichen GVO-Zutaten, Zusatzstoffen 

und Hilfsstoffen. 
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